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ANFORDERUNGSPROFIL 
 
Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Basisanforderungsprofils.               
                    
Stand: 02/2026 erstellt von: Hr. Foet Stellenzeichen: SGA GL  

 
Stellentitel/ Funktion: Leitung der Baumkontrolle und -pflege  
Dienststelle: 
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin 
Abteilung Ordnung, Umwelt und Verkehr  
Straßen und Grünflächenamt  
Fachbereich Grünflächen  

 
1 Beschreibung des Arbeitsgebietes 

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 

 

 Leitung der Arbeitsgruppe Baumkontrolle und- pflege mit Fach- und Personalaufsicht. 
Verantwortlich für Pflege und Unterhaltung sowie Neupflanzungen von Bäumen auf allen 
öffentlichen Flächen 

 Überwachung und abschließende Beurteilung der Verkehrssicherheit von Bäumen, z.B. VTA sowie 
Analyse von Untersuchungsergebnissen von Resistographen und andere Verfahren 

 Organisation, Planung und Koordination aller Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen 
des Aufgabengebietes 

 Initiierung, verwaltungsmäßige Bearbeitung, Planung und Durchführung von Baumaßnahmen 
 Führung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen eines modernen Personalmanagements 

unter Anwendung aktueller Personalentwicklungsinstrumente 
 Führung des Schriftverkehrs mit Behörden und Bürgerinnen/Bürgern im Rahmen der Zuständigkeit 

der Arbeitsgruppe 
 Verantwortlich für die Verkehrssicherheit 
 Arbeitsanalysen und Auswertung von Messwerten 
 Kontrolle der Wirtschaftlichkeit 
 Verantwortlich für die Einhaltung und Beachtung der Unfallschutzbestimmungen 
 Aufbau und Pflege des Grünflächeninformationssystems (Fachanwendung Baumkataster) 
 Anordnungsbefugnis für Einnahmen und Ausgaben gemäß aktueller Weisung des/der Beauftragten 

für den Haushalt 
 Koordination von Arbeitssicherheit/Unfallschutz und Arbeitsmedizin 

 
Hervorzuhebende Sonderaufgaben: 

 Gebrauch besonderer Messgeräte zur Bestimmung der Vitalität von Bäumen 
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Bewertung 
Entgeltgruppe:  E9a   Besoldungsgruppe:       
Gutachten vom:  21.09.2021  
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Formale Anforderungen  Gewichtungen         
entfallen hier 

 
Für Tarifbeschäftigte (m/w/d): 
abgeschlossene Ausbildung als Forstwirt/in oder als Gärtner/in in den Fachrichtungen Garten- und Land-
schaftsbau oder Baumschule verbunden mit einer abgeschlossenen Prüfung zum/zur Gärtnermeister/in in 
den Fachrichtungen Garten- und Landschaftsbau oder Baumschule 
 
oder 
 
abgeschlossene Fortbildung zum staatlich geprüften Techniker in der Fachrichtung Gartenbau, mit dem 
Schwerpunkt Garten- und Landschaftsbau bzw. gleichwertiger Abschluss 
 
oder  
 
Abschluss zum/zur staatlich geprüfte/n Forsttechniker/in  
 
oder 
 
Weiterbildung als Fachagrarwirt/in Baumpflege. 
 
jeweils verbunden mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung sowie mindestens zwei Jahren Erfahrung in 
der Personalführung und Besitz des Führerscheins mindestens der Klasse B bzw. vergleichbar. 
 
3.  
3.1 

Leistungsmerkmale 
Fachkompetenzen 

Gewichtungen* 
4 3 2 1 

3.1.1 Kenntnisse des Antidiskriminierungsrechts und entsprechender Förder-
gesetze (AGG, LADG, VV Inklusion behinderter Menschen, PartMigG, 
LGG, LGBG, UntSexIdGlG etc.) 

☐ ☐ ☒ ☐ 

3.1.2 Personalmanagement 
 kennt die Grundlagen, Ziele, Methoden und möglichen Inhalte der 

Personalentwicklung 
 kennt die Instrumente des interkulturellen Personalmanagements 

und der interkulturellen Personalentwicklung sowie die Grundlagen 
der Diversity-Management-Strategien 

 kennt die Inhalte des LGG sowie den aktuellen Frauenförderplan 
und wendet diese bzw. diesen an 

 kennt die Vorschriften des AGG und wendet diese an 

☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.3 Kenntnisse zum Personalvertretungsrecht 
• kennt die personalvertretungsrechtlichen Vorschriften sowie die Re-
gelungen zur Gleichstellung von Frauen und Männern und zur In-
tegration schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen (insbe-
sondere PersVG, LGG, SGB IX) 

☐ ☒ ☐ ☐ 
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3.1.4 Kenntnisse Haushaltsrecht 
 Landeshaushaltsordnung (LHO) mit AV 
 Kosten-/ Leistungsrechnung (KLR) sowie Budgetierung) 

☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.5 Kenntnisse der Gesetze der Berliner Verwaltung 
 Kenntnisse der Bauordnung für Berlin (BauO Bln), Baugesetzbuch 

(BauGB) mit AV 
 Allgemeine Anweisung für die Vorbereitung und Durchführung von 

Bauaufgaben ABau) 
 Vergabe- und Vertragsrecht (GWB, VgV, UVgO, VOB)  
 Preisrecht (HOAI) 

☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.6 Kenntnisse Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
 Allgemeine Anweisung für die Vorbereitung und Durchführung von 

Bauaufgaben ABau) 
 Vergabe- und Vertragsrecht (GWB, VgV, UVgO, VOB)  
 Preisrecht (HOAI) 

☐ ☐ ☒ ☐ 

3.1.7 Kenntnisse Unterhaltung von Grünflächen 
 Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen, Friedhöfen, Spiel- und 

Sportplätzen und Straßenbäumen  
 Projektsteuerungsarbeit 

☐ ☐ ☒ ☐ 

3.1.8 Kenntnisse einschlägiger Fachgesetze 
 Berliner Straßengesetz (BerlStrG) 
 Berliner Grünanlagengesetz (GrünanlG) 
 Naturschutzgesetz 
 Friedhofsgesetz und Friedhofsverordnung 
 Verwaltungsvorschrift über die Kontrolle der Verkehrssicherheit von 

Bäumen auf öffentlichen Flächen 
 Verwaltungsvorschrift über das Kinderspielplatzgesetz und der AV 

Verkehrssicherheit auf Kinderspielplätzen 
 Regelwerke für die barrierefreie Freiraumgestaltung in Grünanla-

gen, auf Friedhöfen, Spielplätzen und Sportanlagen 

☒ ☐ ☐ ☐ 

3.1.9 Kenntnisse IT 
 Microsoft Office 
 ProFiskal (Berliner Rechnungswesen) 
 GRIS (Grünflächeninformationssystem) 

 

☐ ☒ ☐ ☐ 
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 ►Erläuterung der Begriffe Gewichtungen  
● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen* 
4 3 2 1 

3.2 Persönliche Kompetenzen     

3.2.1 Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 
► Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu arbeiten, den 
 Handlungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und Erfahrungen einzubringen  
 sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen und neue Kenntnisse zu erwerben 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 setzt (auch) unter Zeitdruck ergebnisorientierte Prioritäten  
 hält Leistungsniveau auch unter Druck über eine längere Zeit auf-

recht 
 ruft Fachwissen nach dem neuesten Stand ab 

3.2.2 Organisationsfähigkeit 
► Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und entsprechend zu 
 agieren 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 verfügt über sichtbare Ordnungskriterien   
 fördert die fachliche Zusammenarbeit 
 koordiniert eigene Termine und stimmt sich in Terminfragen recht-

zeitig ab 

3.2.3 Ziel- und Ergebnisorientierung 
► Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin auszurichten und  
 die erforderlichen Ressourcen effizient einzusetzen 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 geht bei Aufgabenerledigung zielgerichtet vor  
 verteilt Aufgaben auf zur Verfügung stehende Zeit 
 setzt die zur Verfügung stehenden Arbeitsmittel (z.B. Geräte, Ma-

schinen, IT) effektiv ein 

3.2.4 Entscheidungsfähigkeit 
► Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und dafür 
 Verantwortung zu übernehmen 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 setzt und begründet Schwerpunkte bzw. Prioritäten   
 zeigt Entscheidungsbereitschaft 
 nennt konkrete umsetzbare Ziele und formuliert eigenen Stand-

punkt dazu 
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3.3 Sozialkompetenzen Gewichtungen* 
4 3 2 1 

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 

►  Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen 
☒ ☐ ☐ ☐ 

 argumentiert verständlich, gliedert klar, bleibt beim Thema, be-
schränkt sich auf das Wesentliche 

 

 vermittelt unerfreuliche Entscheidungen nachvollziehbar 
 argumentiert und handelt situations- und personenbezogen 

3.3.2 Kooperationsfähigkeit 
►  Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinanderzusetzen und    
 partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, Konflikte zu erkennen und tragfähige    
 Lösungen anzustreben 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 arbeitet konstruktiv und vertrauensvoll mit anderen zusammen  
 fördert die bereichsübergreifende Zusammenarbeit 
 berät sich, zieht Expertise hinzu 

3.3.3 Dienstleistungsorientierung 
►  Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für die externe und interne Kundschaft zu         
 begreifen 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 gibt der Kundschaft ausreichende Informationen und Auskünfte  
 verhält sich der Kundschaft gegenüber freundlich und aufgeschlos-

sen und geht auf ihre Bedürfnisse ein  
 findet im Umgang mit der Kundschaft den richtigen Ton 

3.3.4 Diversity-Kompetenz 
►  Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen (u. a. hinsichtlich 
Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, Migrationsgeschichte, Religion, sexueller und 
geschlechtlicher Identität, chronischer Krankheit, sozialem Status, Sprache) wahrzu-
nehmen, in der Aufgabenwahrnehmung zu berücksichtigen, bestehende Barrieren 
abzubauen und einen diskriminierungsfreien und wertschätzenden Umgang zu pfle-
gen. 

☐ ☐ ☒ ☐ 

 wendet Kenntnisse des Antidiskriminierungsrechts und entspre-
chender Fördergesetze an (AGG, LADG, VV Inklusion behinderter 
Menschen, PartMigG, LGG, LGBG, UntSexIdGlG etc.), 

    

 ist fähig zum Perspektivwechsel,     

 berücksichtigt die Förderung von Vielfalt in der Aufgabenwahrneh-
mung, nimmt bestehende strukturelle Barrieren wahr und wirkt da-
rauf hin, diese abzubauen. 

    

3.3.5 Migrationsgesellschaftliche Kompetenz  
► umfasst die Fähigkeit gemäß § 3 Absatz 4 PartMigG  

1. bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen die Auswirkungen auf Personen mit 
und ohne Migrationsgeschichte beurteilen und ihre Belange berücksichtigen zu kön-
nen,  

2. die durch Diskriminierung und Ausgrenzung von Personen mit Migrationsge-
schichte entstehenden teilhabehemmenden Auswirkungen zu erkennen und zu über-
winden sowie  

☐ ☐ ☒ ☐ 
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3. insbesondere im beruflichen Kontext Personen mit Migrationsgeschichte respekt-
voll und frei von Vorurteilen und Diskriminierung zu behandeln. 

 weiß um die strukturelle Benachteiligung von Menschen mit Migra-
tionsgeschichte und wendet Kenntnisse über Instrumente zu deren 
Abbau an, 

    

 lehnt Diskriminierung und Ausgrenzung ab und möchte diese über-
winden,     

 berücksichtigt die Belange der Menschen mit Migrationsge-
schichte und richtet die Aufgabenwahrnehmung bedarfs- und ziel-
gruppengerecht aus. 
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3.4 Führungskompetenzen  Gewichtungen* 
4 3 2 1 

3.4.1 Strategische Kompetenz 
►  Fähigkeit, das eigene Denken und Handeln auf langfristige Ziele auszurichten, 
 Entwicklungen und Probleme frühzeitig zu erkennen, folgerichtig zu beurteilen  
 und denkbare Lösungen unter Berücksichtigung von Gesamtinteressen zu finden 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 überblickt Gesamtzusammenhänge und nimmt gedanklich Ent-
wicklungen vorweg 

    

 liefert logisch schlüssige und realisierbare Lösungsmöglichkeiten 
sowie konkrete Umsetzungsschritte 

    

 gestaltet Strukturen und Prozesse  

3.4.2 Personalentwicklungskompetenz 
►  Fähigkeit, die Potenziale und Motive der Beschäftigten zu erkennen, zu erhalten 
 und so zu fördern, dass ein optimales Verhältnis zwischen den Bedarfen und   
 Zielen der Organisation und den Bedarfen und Zielen der Beschäftigten entsteht 
►  Fähigkeit, die gesetzliche Verpflichtung zur Förderung von Frauen und Gleich-
 stellung aus § 3 Abs. 1 LGG im Umgang mit weiblichen Beschäftigten   
 anzuwenden (Frauenförderkompetenz) 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 erhält und fördert gezielt die Qualifikation der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

    

 begreift die Vielfalt von Menschen als Bereicherung für ihr/sein 
Team und sorgt für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung 

    

 spricht Anerkennung und Kritik konstruktiv aus, gibt individuelles 
Feedback     

 integriert Menschen mit Behinderung in den Alltag des Teams, 
setzt sich für die Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingun-
gen ein und berücksichtigt die Belange Schwerbehinderter gem. § 
164 Abs. 2 und 4 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB IX 

    

 führt Mitarbeitende ergebnisorientiert  
3.4.3 Selbstentwicklungskompetenz 

►  Bereitschaft und Fähigkeit, das eigene Verhalten zu reflektieren, Stärken          
 und Grenzen realistisch einzuschätzen sowie sich persönlich und fachlich zu            
 motivieren und weiterzuentwickeln 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 reflektiert eigene Stärken und Entwicklungsbedarfe     

 zeigt sich gegenüber neuen Herausforderungen aufgeschlossen 
sowie lernbereit und nimmt an Angeboten zur Qualifizierung teil     

 arbeitet aktiv an der eigenen Entwicklung  
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 Gewichtungen* 
4 3 2 1 

3.4.4 Innovationskompetenz 
►  Fähigkeit, veränderte Anforderungen aktiv anzunehmen, Veränderungen ziel-   
 gerichtet einzuleiten bzw. umzusetzen und kreativ neue Ideen zu entwickeln 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 initiiert Veränderungs- und Verbesserungsprozesse     

 verfolgt Entwicklungen und erkennt Veränderungsbedarfe     
 stellt sich veränderten Anforderungen und entwickelt Handlungsal-

ternativen  

3.4.5 Repräsentations- und Netzwerkkompetenz 
►  Fähigkeit, die eigene Organisation und das Land Berlin nach außen überzeugend 
 zu vertreten, innerhalb und außerhalb offen und zielbezogen partnerschaftlich 
 neue Kontakte zu knüpfen und so zu pflegen, dass nachhaltige Vorteile für alle 
 Beteiligten entstehen 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 tritt vor Personengruppen sicher und adressatengerecht auf     

 vertritt die eigene Organisation und das Land Berlin positiv nach 
außen 

    

 wirkt mit an einem positiven Arbeitgeberimage   
 


